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®er ©djweiger. ©ewerbcberein iff gewillt, eine ange*
tneffene Vergütung in fjorm eines 3ufdüÜfeä gum ßebrgelb bis ouf
ben ©etrag bon [jr. 250 fotdjen §anbroerfsmeiftern gu betabfolgen,
Welche ber

tnufforgülttgcu £>ernil)tlï>utt(i bau Setzlingen
ibre befonbere Sorgfalt unb âtufmerffamfeit mtbmen unb bermöge
itjrer ^Befähigung für (SrfüIInng nacbgenannter iBerpftidjtungen ge*
nügenbe ©ewäbt bieten.

1. ®er Bewerber muß Scbroeigerbürger fein unb feinen SBeruf
felbftänbig betreiben, ©eine ÜBerfftätte foil ben tedjnifclien
Slnforberungen ber (Segen wart entfbredjen.

2. ®er ßebrmeifter muß fid) beipflichten, ben oon ihm aufgu*
nebmenben ßebrling in allen Kenntniffen unb Kunftfertigfeiten
feines ©emerbeS beranjubilben, ibn aucb außerhalb ber SBerf*
ftätte in 3wÜ unb Orbnung gu halten, gum fleißigen S3efucb
ber gewerblichen jgortbilbungS* ober U-aci)fd)Ulert angubalten
unb gut Xeilnabme an ben ßebrlingSprüfungen gu berpftidjten,
überbaut nadj feinen Kräften alicS gu tbun, was 311 einer
woblgeregelten SBerufSlebre gebort.

3. ®er ßebrmeifter muß beut ßebrling, fofern biejer nicbt int
©Iternbaufe berbleiben fann, in feinem eigenen SgauSbalt Kofi
unb SBobnung geben, eoentuett ibm gur Unterfunft in einer
orbentlidien ffamilie bebilflid) fein unb für gefuttbe SSerpftegung
unb groetfmäßige ©rgietjitng in berfelben bie 93erantwortIidE)feit
übernehmen.

4. $er ßebrDertrag ift nach ben SBeftimmungcn beS fcbweigerifcben
• >JtormaI=ßebroertrages feftguftetten unb buret) ben Schweiger.

©eWerbeberein 31t genehmigen. ®ie ®auer ber ßebrgeü muß
ben bom SdjWeig. ©ewerbeberein für febeS ©ewerbe aufge*
[teilten Ütormen entfpred)en. SBereitS feit längerer grift be*

gonnene ßebrberbältniffe tonnen nicht in ^Bewerbung treten.
®ie Sluswabl ber ßebrmeifter erfolgt nach Sftaßgabe ber nerfüg*

baren Sftittel auf ©runblage ber eingebenben fd)riftlid)en Slnmelbungen
unb mit mögliiihfter SBeriicffidjtigung ber berfdjiebenen SerufSarten
unb ßanbesteile burd) ben ©entralborftanb beS Schweiger, ©ewerbe*
bereinS. ®en SBorgug erhalten inbeS foldje SReifter : h) bie burd)
regelmäßige Teilnahme ihrer frühem ßebrlinge an ßebrlingSprüfungen
bereits fßroben ihrer ßebrmeiftertbätigfeit aufguweifen haben; b) welche

Sltitglieb einer ©eftion beS ©djweig. ©ewerbebereins fiitb, unb c) an
beren SBobnort eine gute gadj* ober gewerbliche fyortbilbnngSfdjule
fid) befinbet.
fes §anbwerf§mcifter, welche ben geforberten 23erpflid)tungen glauben
entjprecben gu tonnen, belieben fid) unter Seifügung ber uerlangten
3eugnij"fe bis fpäteftenS ben 31. Sanuar 1899 fdjriftlid) angumelben.

®ie begüglidjen ißftid)tenbefte unb Slnmelbungsformitlare tonnen
beim Secretariate bes Schweiger. © ewerbebe r eins in
Sern, baS auch gu jeher weitern StuStunfterteilung bereit ift, be*

gogen Werben.

görberutig ber S8eruf§Iet)re beim ÜDleifter. fBorridjtungeii pr fBerljütung tum Unglûcfêfâlleu
in ftabrifen.

Serfepiebene i'tpparate bienen gur Sermeibung beg

©pripeng beim Sluggiefjen ber Säure-. Um bie Sorb*
flafcpen Beim ©ntleeren niept Don ber ©teile Bewegen
gu muffen, ïann bie ©äure SalIun @ntleerung
mit fßumpe öon @ebr. ©cpnorf, epemifepe fjabril
in Uetiïon am ßürictffee angemenbet werben, fiepe
gigur 1. fjn ben |palg B ber Ëorbfïafcpe werben, wie
bei einer fogen. ©pripflafcpe, gwei ©lagröpren R unb
H mit Seprn* ober Sittpfropfen T eingefept. ÜJii'ttelft
einer Suftpumpe F treibtfman Suft burcp ben ©cplaucp

S nnb bie lürgere ber
beiben iftöpren R in ben
[Raum über bie ©äure,
big biefe fo erzeugte ißref*
l'ion genügt, bie fjlüffig*
feit buret) bag anbere big
auf ben ©oben beg Sal*

long reiepenbe peber*
artige iRopr H attggu*
treiben. ®a bann alg=

ffigur 1. balb bie jpeberwirfung
§ur ©eltung fommt, tann bie ißumpe weggenommen
unb ber ülugflufg buret) einen am Sautfct)u!fct)Iaucp L
angebrachten Guetfchhabn nat^ belieben unterbrochen
werben.

Um bag ©prtpeit beim Sluggiefgett gu öerbinbern,
pat fidb %ie SS e n t i l a't i 0 n g U a p p e üon S- Setter,
(Slagbanbtung befteng bewährt (fie'he fÇigur 2). Siefelbe

beftept aug einer SBeidhgummiïappe
W, bie über ben Sallonhalg geftülpt
wirb, unb aug einer mit berfelben gu
einem ©tüct üereinigten gebogenen

^artgummiröhre B. §ür ben eintritt
ber Öitft ift im tpalg berfelben ein

burepbohrter Rapfen mit einem naep innen fiep öffnen*
ben Sentit V angebracht..
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Der Schweizer. Gewerbeverein ist gewillt, eine ange-
messene Vergütung in Form eines Zuschusses zum Lehrgeld bis vus
den Betrag von Fr. 2S0 solchen Handwerksmeistern zu verabfolgen,
welche der

mustergültige» Heranbildung von Lehrlingen
ihre besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit widmen und vermöge
ihrer Befähigung für Erfüllung nachgenannter Verpflichtungen ge-
nügende Gewähr bieten.

1 Der Bewerber muß Schweizerbllrger sein und seinen Beruf
selbständig betreiben. Seine Werkstätte soll den technischen
Anforderungen der Gegenwart entsprechen.

2. Der Lehrmeister muß sich verpflichten, den von ihm aufzu-
nehmenden Lehrling in allen Kenntnissen und Kunstfertigkeiten
seines Gewerbes heranzubilden, ihn auch außerhalb der Werk-
stätte in Zucht und Ordnung zu halten, zum fleißigen Besuch
der gewerblichen Fortbildungs- oder Fachschulen anzuhalten
und zur Teilnahme an den Lehrlingsprüfungen zu verpflichten,
überhaupt nach seinen Kräften alles zu thun, was zu einer
wohlgeregclten Berufslehre gehört.

3. Der Lehrmeister muß dem Lehrling, sofern dieser nicht im
Elternhause verbleiben kann, in seinem eigenen Haushalt Kost
und Wohnung geben, eventuell ihm zur Unterkunft in einer
ordentlichen Familie behilflich sein und für gesunde Verpflegung
und zweckmäßige Erziehung in derselben die Verantwortlichkeit
übernehmen.

4. Der Lehrvertrag ist nach den Bestimmungen des schweizerischen
° Normal-Lehrvertrages festzustellen und durch den Schweizer.

Gewerbeverein zu genehmigen. Die Dauer der Lehrzeit muß
den vom Schweiz. Gewerbeverein für jedes Gewerbe aufge-
stellten Normen entsprechen. Bereits seit längerer Frist be-

gonnene Lehrverhältnisse können nicht in Bewerbung treten.
Die Auswahl der Lehrmeister erfolgt nach Maßgabe der verfüg-

baren Mittel auf Grundlage der eingehenden schriftlichen Anmeldungen
und mit möglichster Berücksichtigung der verschiedenen Berufsarten
und Landesteile durch den Centralvorstand des Schweizer. Gewerbe-
Vereins. Den Vorzug erhalten indes solche Meister: u) die durch
regelmäßige Teilnahme ihrer frühern Lehrlinge an Lehrlingsprüfungen
bereits Proben ihrer Lehrmeisterthätigkeit aufzuweisen haben; Ks welche

Mitglied einer Sektion des Schweiz. Gewerbevereins sind, und e) an
deren Wohnort eine gute Fach- oder gewerbliche Fortbildungsschule
sich befindet.

Handwerksmeister, welche den geforderten Verpflichtungen glauben
entsprechen zu können, belieben sich unter Beifügung der verlangten
Zeugnisse bis spätestens den 31. Januar 18SS schriftlich anzumelden.

Die bezüglichen Pflichtenhefte und Anmeldungsformulare können
beim Sekretariate des Schweizer. Gewerbevereins in
Bern, das auch zu jeder weitern Auskunfterteilung bereit ist, be-

zogen werden.

Förderung der Berufslehre beim Meister. Vorrichtungen zur Verhütung von Unglücksfällen
in Fabriken.

Verschiedene Apparate dienen zur Vermeidung des

Spritzens beim Ausgießen der Säure. Um die Korb-
flaschen beim Entleeren nicht von der Stelle bewegen
zu müssen, kann die Säure-Ballvn-Entleerung
mit Pumpe von Gebr. Schnorf, chemische Fabrik
in Uetikon am Zürichsee angewendet werden, siehe

Figur 1. In den Hals ö der Korbflasche werden, wie
bei einer sogen. Spritzflasche, zwei Glasröhren U und
U mit Lehm- oder Kittpfropfen 1° eingesetzt. Mittelst
einer Luftpumpe U treibtZman Luft durch den Schlauch

dl und die kürzere der
beiden Röhren R, in den
Raum über die Säure,
bis diese so erzeugte Pres-
sion genügt, die Flüssig-
keit durch das andere bis
aus den Boden des Bal-
lons reichende Heber-

artige Rohr Ick auszu-
treiben. Da dann als-

Figur 1. bald die Heberwirkung

zur Geltung kommt, kann die Pumpe weggenommen
und der Ausfluß durch einen am Kautschukschlauch
angebrachten Quetschhahn nach Belieben unterbrochen
werden.

Um das Spritzen beim Ausgießen zu verhindern,
hat sich Hie Ventilativn s kla p pe von I. Vetter,
Glashandlung bestens bewährt (siehe Figur 2). Dieselbe

besteht alls einer Weichgummikappe
M, die über den Ballonhals gestülpt
wird, und aus einer mit derselben zu
einem Stück vereinigten gebogenen

Hartgummiröhre Ick. Für den Eintritt
der Luft ist im Hals derselben ein

durchbohrter Zapfen mit einem nach innen sich öffnen-
den Ventil V angebracht.
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